e A-B-CERT /X

jahrlich vor Auftrieb einholen

Haltung von Vieh auf Gemeinschaftsweiden
Vereinbarung zur Einhaltung der Bestimmungen der EG VO 889/2008 Art. 17 (2),(3),(5)

Eigentiimer des Viehs (Abgebender Betrieb):

Name: EG-Kontroll-Nr.:

Adresse:

Gemeinschaftsweide:

Name:

Adresse:

Verantwortlicher Ansprechpartner: Tel:

GroBeha: __ Forderung:[ ]Ja (MaRnahme: ) []Nein
Bio-Verband: EG-Kontroll-Nr.:

Zeitraum der Haltung:

[] ganzjahrig [] Von bis
Art der Haltung:

[ ]Anbindestall [ |Weidegang

[ ]Laufstall [ ]Auslauf

Bestdtigungen und Verpflichtung:

Wir nehmen zur Kenntnis, dass der obgenannnte viehabgebende Betrieb gemaf der EG- Oko-
VO wirtschaftet und deshalb die Haltung der uns anvertrauten Tiere den einschldgigen
Bestimmungen zu entsprechen hat. Ein Merkblatt zu diesen Bestimmungen liegt uns vor.

Wir bestéatigen insbesondere:

[ ]Der tibernehmende Betrieb hat keine weitere Tierhaltung
[ ]Auf dem tibernehmenden Betrieb befinden sich weitere Tiere (Art, Anzahl, Bio-Status):
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Crapanzano
Textfeld
Bei nicht zertifizierten Gemeinschaftsweiden jährlich vor Auftrieb einholen


Haltung von Vieh auf Gemeinschaftsweiden
Vereinbarung zur Einhaltung der Bestimmungen der EG VO 889/2008 Art. 17 (2),(3),(5)

[ ]Tiere weiterer Tierhalter stammen nur von Betrieben, die keine landlose Tierhaltung
betreiben.

[ ]Die Flachen sind seit nicht mit chemischen Pflanzenschutz- und Diingemitteln
behandelt worden.

[ ]Das Futter (einschlieBlich Zuk&ufe) entspricht der EG-Oko-VO.

[ ]Im Falle einer Bio-Vermarktung von Produkten der Bio-Tiere wahrend des Aufenthalts auf
der Gemeinschaftsweide wird durch folgende Malnahmen eine Trennung zu konventionellen
Produkten bzw. Tieren bei Haltung, Fiitterung und Verarbeitung sichergestellt:

[ ] Nur fiir Bioland-Betriebe: Die Tiere werden ausschlielich mit zuldssigen Arzneimitteln
behandelt und die Bioland-Haltungs- und Fiitterungsanforderungen werden eingehalten.

Wir verpflichten uns, alle fiir das Kontrollverfahren notwendigen Auskiinfte der Kontrollstelle
ABCERT zu erteilen, sowie der ABCERT bzw. deren Beauftragten das Recht einzurdaumen, den
Betrieb jederzeit zu Kontrollzwecken zu betreten. Die entsprechenden Aufzeichnungspflichten
(Viehbestand, Arzneimitteleinsatz, Futterzukauf) werden in Absprache mit dem abgebenden
Betrieb wahrgenommen und kénnen im Rahmen der Betriebsinspektion eingesehen werden.

Besondere Verpflichtung des abgebenden Betriebes:

Die Verantwortung fiir die verordnungsgemafe Haltung und Fiitterung der Tiere liegt beim
Eigentlimer, er haftet bei Verstofien. Sollte der aufnehmende Betrieb nicht mehr in der Lage
sein, die Tiere entsprechend dieser Vereinbarung zu halten, muss das Vieh von dort
unverziiglich abgezogen werden.

Ort: Datum:

Unterschrift viehabgebender Betrieb Unterschrift Verantwortlicher/Eigentiimer der
Gemeinschaftsweide

ABCERT/Eingang Datum: Unterschrift:
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